
INFORMATIONEN RUND UM KAPITALGESELLSCHAFTEN 

 
Auch gemeinnützige Gesellschaften haben die gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen des GmbH-
Gesetzes und des HGB zu erfüllen. 
 

1.  Größenklassen 

 

Die Größenklasse einer Gesellschaft (Kleinstkapitalgesellschaft sowie kleine, mittelgroße und große 

Kapitalgesellschaft) hängt weiterhin von drei Schwellenwerten ab: 

 

 Bilanzsumme 

 Umsatzerlöse 

 durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 

 

Beträge Klein Mittel 
 

Groß 
 

Bilanzsummen in Mio. EUR > 0,35 – 6 > 6 – 20 > 20 

Umsatz in Mio. EUR > 0,7 – 12 > 12 – 40 > 40 

Mitarbeiter > 10 – 50 > 50 – 250 > 250 

 

 deutliche Heraufsetzung der Schwelle vom kleinen zum mittleren Unternehmen 

 deswegen evtl. keine Prüfungspflicht mehr/Vermeidung der Publizitätspflicht 

 in Grenzbereichen: Einflussnahme auf die Bilanzsumme zum 31.12.2018 

 
 

 
 
Reduzierung  Verminderung der  Leasing  Forderungs- Ausgliederung 
der Vorräte  Liquidität durch     verkäufe auf Tochter- 
   Schuldenrückführung,      unternehmen 
   Ausschüttung oder 
   Entnahme 
 
 

  



Einzureichende Unterlagen zur Offenlegung, Erklärungen und Angaben 

Die Übersicht zeigt den Umfang der einzureichenden Unterlagen, Erklärungen und Angaben unter 

Berücksichtigung der rechtsformspezifischen Besonderheiten sowie den größenabhängigen 

Erleichterungen für kleine Gesellschaften. 

 

 Kleine 
Gesellschaften 

Mittelgroße 
Gesellschaften 

Große 
Gesellschaften 

Jahresabschluss 

 Bilanz 

 Gewinn- und 
Verlustrechnung  

 Anhang 

 
  
 (1) 
 
(2) (3) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lagebericht 
(4) 

  

Vorschlag über die Verwendung des 
Ergebnisses  

 
(5) (6) (5) (6) 

Beschluss über die Verwendung des 
Ergebnisses  

 
(5) (6) (5) (6) 

Bestätigungsvermerk (nur bei 
prüfungspflichtigen Gesellschaften) 

   

Bericht des Aufsichtsrats (nur bei 
AG) 

   

Datum der Feststellung (Billigung) 
des Jahresabschlusses 
(Konzernabschlusses) 

   

Verpflichtungen nach 
Gesellschaftsvertrag oder Satzung (§ 
325 Abs. 5 HGB) 

   

Spezialvorschriften nach anderen 
Gesetzen 

   

 

(1) Kleine Gesellschaften müssen keine Gewinn- und Verlustrechnung einreichen. 

(2) Bei kleinen Gesellschaften können im Anhang die Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

entfallen. 

(3) Kleine Kapitalgesellschaften, die die Größenmerkmale des § 267a HGB nicht überschreiten 

(Kleinstkapitalgesellschaften), brauchen den Jahresabschluss nicht um einen Anhang zu erweitern. 

Stattdessen sind bestimmte Angaben „unter der Bilanz“ zu machen.  

(4) Keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Lageberichts; daher keine Verpflichtung zur Einreichung  

(5) Mit Änderung BilRUG ab 2016 Pflicht bei Jahresabschlüssen ab 2016 

(6) Mit Änderung BilRUG ab 2016 Pflicht bei Jahresabschlüssen ab 2016 

  



2.  Offenlegung des Jahresabschlusses 

 

Durch die Einordnung in eine kleinere Kapitalgesellschaftsgröße können sich Erleichterungen bei der 

Offenlegung des Jahresabschlusses im elektronischen Bundesanzeiger ergeben (siehe unter 1.). Eine 

Neuregelung gibt es nach dem MicroBilG für Kleinstunternehmen (siehe nachfolgend unter 3.). Die 

Jahresabschlüsse zum 31.12.2017 sind bis zum 31.12.2018 im elektronischen Bundesanzeiger 

offenzulegen. 

 

Jahresabschluss, Lagebericht und Bestätigungsvermerk sind nach § 325 HGB gemeinsam innerhalb der 

entsprechenden Fristen offenzulegen. Es ist nicht mehr zulässig, zunächst einen ungeprüften 

Jahresabschluss einzureichen, um Offenlegungsfristen einzuhalten. Zudem sind die festgestellten 

Abschlüsse offenzulegen. Falls der Jahresabschluss oder der Lagebericht geändert wird, ist die 

Änderung gesondert offenzulegen. 

 

3.  Hinterlegung für Kleinstunternehmen 

 

Kleinstunternehmen sind solche, die an den letzten zwei Bilanzstichtagen zwei der drei nachstehenden 

Merkmale nicht überschreiten. Sie können Offenlegungserleichterungen in Anspruch nehmen 

(Befreiung von bestimmten Bilanzierungspflichten sowie Verzicht auf Anhang). Es kann eine 

Hinterlegung beim elektronischen Bundesanzeiger erfolgen, sodass die Daten nur bei Nachfrage an 

Dritte zur Information herausgegeben werden. 

 

 Bilanzsumme: TEUR 350 

 Jahresumsatz: TEUR 700 

 im Jahresdurchschnitt 10 Arbeitnehmer 

 

Einschränkung der Befreiungsmöglichkeit für Kleinstkapitalgesellschaften (für 

Investmentgesellschaften, Unternehmensbeteiligungsgesellschaften, Beteiligungsholdings) im 

Rahmen des BilRUG ab Jahresabschluss 2016. Damit ist wieder ein Anhang aufzustellen und die 

gegenüber Kleinstkapitalgesellschaften erweiterten Rechnungslegungsvorschriften, z. B. Offenlegung 

statt Hinterlegung sowie z. B. die vollständige GuV-Gliederung, sind zu beachten.  

 
Die Bilanz für Kleinstkapitalgesellschaften 

Das MicroBilG sieht für Kleinstkapitalgesellschaften die Aufstellung einer gegenüber der Bilanz von 

kleinen Kapitalgesellschaften nochmals verkürzten Bilanz vor. Danach sind hier mindestens die mit 

Buchstaben laut HGB bezeichneten Posten anzugeben. 



 

Man kann die Bilanz für Zwecke der Selbstinformation auch im großen/mittelgroßen Schema aufstellen 

und erst bei der Offenlegung/Hinterlegung auf die verkürzte Bilanz in Buchstaben umstellen. 

 

Die Angaben unter der Bilanz  

Kleinstkapitalgesellschaften können auf den Anhang verzichten, wenn folgende Angaben unter der 

Bilanz ausgewiesen werden: 

 

 die in § 251 und § 268 Abs. 7 HGB genannten Angaben (Haftungsverhältnisse) 

 die in § 285 Nr. 9c) HGB genannten Angaben (an die Organe gewährte Vorschüsse/ Kredite 

sowie die zugunsten dieser Personen eingegangenen Haftungsverhältnisse) 

 im Falle einer AG/KGaA die in § 160 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AktG genannten Angaben (Bestand 

eigener Aktien) 

 

Hier können neben den drei in § 264 Abs. 1 S. 5 HGB genannten Angaben noch weitere Pflichten aus 

anderen Vorschriften hinzukommen: 
 

 Haftungsverhältnisse (Verbindlichkeiten aus der Begebung von Wechseln, aus Bürgschaften, 

Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie 

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten) 

 Vorschüsse/Kredite an Geschäftsführer/Aufsichtsrat sowie zugunsten dieser Personen 

eingegangene Haftungsverhältnisse 

 Bestand eigener Aktien (bei AG/KGaA – ab BilRUG KGaA nicht mehr) 

 Ausleihungen/Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  

 Angaben zu Pensionsverpflichtungen bei Altzusagen und mittelbaren Zusagen  

 Inanspruchnahme der 15-jährigen Übergangsregelung bei Pensionsverpflichtungen  

 Angaben zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, in denen durch die kumulierte Darstellung der Bilanz und 

GuV kein ausreichender Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wird 

(z. B. wenn hohe Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Eigenkapitalersatz darstellen) 

 Befreiung von der Pflicht zur (Teil-)Konzernrechnungslegung  

 Schlusserklärung zum Abhängigkeitsbericht  

 

Die Hinterlegung der verkürzten Bilanz anstatt der Offenlegung 

Kleinstkapitalgesellschaften können statt der Offenlegung die Hinterlegung des Jahresabschlusses 

beim Bundesanzeiger (Unternehmensregister) vornehmen. Mit einem Hinterlegungsauftrag geht das 



Erfordernis einher, gegenüber dem Betreiber des Bundesanzeigers zu erklären, dass mindestens zwei 

der drei in § 267a Abs. 1 HGB genannten Größenmerkmale an zwei aufeinanderfolgenden 

Abschlussstichtagen nicht überschritten werden. Die Erklärung ist formlos abzufassen.  

 

Kleinstgenossenschaften – Neuregelung im BilRUG 

Kleinstgenossenschaften nach § 267a Abs. 1 HGB dürfen jetzt auch die Erleichterungen nach näherer 

Maßgabe des § 337 Abs. 4 HGB (Bilanz) und § 338 Abs. 4 HGB (anstelle Anhang bestimmte 

Bilanzvermerke) anwenden. 

 

4.  Ordnungsgeldverfahren bei fehlerhafter Offenlegung/Hinterlegung 

 

Der Jahresabschluss ist zwingend beim elektronischen Bundesanzeiger im Internet zu veröffentlichen 

oder bei Kleinstkapitalgesellschaften zu hinterlegen. Bei Verstößen gegen diese Verpflichtung wird das 

Bundesministerium der Justiz automatisch tätig. Abschlüsse für 2017 sind also spätestens bis zum 

31.12.2018 einzureichen, wenn das Wirtschaftsjahr gleich dem Kalenderjahr ist. 

 

Zu beachten ist, dass bei den Jahresabschlüssen auch das Feststellungsdatum mit zu veröffentlichen 

ist. Das Feststellungsdatum ist das Datum, an dem die Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss 

genehmigt, dem Geschäftsführer Entlastung erteilt und den Beschluss über die Gewinn-

/Verlustverwendung trifft (Protokoll der Gesellschafterversammlung). 

 

Nach den §§ 331 ff. HGB sind Verstöße gegen Vorschriften zur Rechnungslegung, Prüfung und 

Offenlegung von Jahresabschlüssen sanktionsbewehrt. Das Bundesamt für Justiz kann Ordnungsgelder 

festsetzen, um die Offenlegungspflichten der §§ 325, 325a HGB zu erzwingen. Die Bundesanzeiger 

Verlagsgesellschaft mbH prüft die fristgerechte und vollständige Einreichung der Unterlagen und 

unterrichtet bei fehlerhafter Offenlegung von Amts wegen das Bundesamt für Justiz. 

 

Eine falsche Offenlegung, z. B. der Jahresabschluss wird vollständig formal eingereicht, ist materiell 

aber lückenhaft (z. B. Anhang ohne Angaben zu Restlaufzeiten), stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und 

führt bei vorsätzlichem Verhalten zu einer Geldbuße bis zu EUR 50.000,00. Werden die Verhältnisse 

der Kapitalgesellschaft im Jahresabschluss oder Lagebericht unrichtig wiedergegeben oder 

verschleiert, so kann eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe festgesetzt werden. 

 

Mindestordnungsgeld 

Wer seine Jahresabschlussunterlagen nicht oder nicht fristgerecht offengelegt hat, muss grundsätzlich 

mit einem Ordnungsgeld von mindestens EUR 2.500,00 rechnen. Maßgeblich ist das Datum der 



Einreichung – es besteht keine Möglichkeit der Fristverlängerung. Die Offenlegung muss binnen 12 

Monaten nach dem Abschlussstichtag erfolgen. Der Höchstbetrag beträgt weiter EUR 25.000,00 (evtl. 

auch mehrfach, d. h., man kann sich hier nicht „freikaufen“). Das Verfahren setzt sich so lange fort, bis 

alle Unterlagen offengelegt sind oder die Unterlassung gerechtfertigt wird. Damit gibt es keine 

Höchstgrenze für die Ordnungsgelder insgesamt. 

 

Die Mindestordnungsgelder wurden bei Kleinstkapitalgesellschaften nach MicroBilG auf EUR 500,00 

und bei kleinen Kapitalgesellschaften auf EUR 1.000,00 herabgesetzt, wenn die Sechswochenfrist zwar 

nicht eingehalten wird (also verspätet), jedoch die Offenlegung vor Tätigwerden des Bundesamtes für 

Justiz nachgeholt wird. Ist das Ordnungsgeld bereits festgesetzt, dann kann keine Herabsetzung mehr 

erfolgen. 

 

Zulassung einer Rechtsbeschwerde  

Gegen die Festsetzung eines Ordnungsgeldes durch das Bundesamt für Justiz kann Beschwerde beim 

Landgericht Bonn eingelegt werden. 

 


